
 
 

 

 

 

 
Bern, 23. Mai 2018 
 
 
Adressaten: 
die politischen Parteien 
die Dachverbände der Gemeinden, Städte und Berggebiete 
die Dachverbände der Wirtschaft 
die interessierten Kreise 
 
 
 
Änderung des Schweizerischen Zivilgesetzbuchs (Änderung des Geschlechts 
im Personenstandsregister): Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Der Bundesrat hat am 23. Mai 2018 das EJPD beauftragt, bei den Kantonen, den 
politischen Parteien, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Gemeinden, 
Städte und Berggebiete, den gesamtschweizerischen Dachverbänden der Wirtschaft 
und den interessierten Kreisen zur Vorlage über die Änderung des Schweizerischen 
Zivilgesetzbuchs (Änderung des Geschlechts im Personenstandsregister) ein Ver-
nehmlassungsverfahren durchzuführen. 
 
Die Vernehmlassungsfrist dauert bis 30. September 2018. 
 
Mit der Revision soll Transmenschen und Menschen mit einer Variante der Ge-
schlechtsentwicklung ermöglicht werden, ihr Geschlecht und ihren Vornamen im Per-
sonenstandsregister einfacher zu ändern. Anstelle der heutigen Verfahren sollen sie 
dafür ohne vorgängige medizinische Eingriffe oder andere Voraussetzungen eine 
Erklärung gegenüber der Zivilstandsbeamtin oder dem Zivilstandsbeamten abgege-
ben können. 
 
Die Vorlage und die Vernehmlassungsunterlagen können bezogen werden über die 
Internetadresse: http://www.admin.ch/ch/d/gg/pc/pendent.html. 
 
Wir sind bestrebt, die Dokumente im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes 
(BehiG; SR 151.3) barrierefrei zu publizieren. Wir ersuchen Sie daher, Ihre Stellung-
nahmen, wenn möglich, elektronisch (bitte nebst einer PDF-Version auch eine 
Word-Version) innert der Vernehmlassungsfrist an folgende E-Mail-Adresse zu sen-
den: 
 

eazw@bj.admin.ch 
 
Bitte geben Sie uns den Namen und die Kontaktdaten (Tel. und E-Mail) der Person 
an, die wir bei Fragen kontaktieren können. 
 

Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement EJPD 
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Für Rückfragen und allfällige Informationen steht Ihnen Herr Michel Montini (Tel.: 058 
462 58 61; E-Mail: michel.montini@bj.admin.ch) montags und dienstags zur Verfü-
gung. 
 
Freundliche Grüsse 
 
 
 
Simonetta Sommaruga 
Bundesrätin  
 
 
 


